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1. Instanz

Aktenzeichen S 14 RA 138/00
Datum 10.05.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 14 RA 141/01
Datum 05.08.2004

3. Instanz

Datum -

I. Das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 10. Mai 2001, der Bescheid der
Beklagten vom 29. Oktober 1998 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 9.
Februar 2000 und der Bescheid vom 12. September 2000 werden dahingehend
abgeÃ¤ndert, dass die Beklagte eine glaubhaft gemachte Beitragszeit vom 1. MÃ¤rz
bis 31. Dezember 1971 und vom 27. MÃ¤rz bis 31. Dezember 1972 bei einem
monatlichen Entgelt von 500,00 DM ab 1. MÃ¤rz 1971 und 1.800,00 DM ab 1.
Oktober 1972 festzustellen und Altersrente ab 1. November 2000 unter Anrechnung
dieser Zeiten zu zahlen hat. Im Ã�brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.
II. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin zwei Drittel der auÃ�ergerichtlichen Kosten des
Berufungsverfahrens zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig zwischen den Beteiligten ist im Berufungsverfahren nur noch die
Feststellung einer Beitragszeit vom 15.09.1970 bis 31.12.1972 und die Zahlung
einer hÃ¶heren Altersrente ab 01.11. 2000 unter Anrechnung dieser Zeit.

FÃ¼r die im Jahre 1940 geborene KlÃ¤gerin fÃ¼hrte die Beklagte im Jahre 1987 ein
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KontenklÃ¤rungsverfahren durch, das mit bindend gewordenem Bescheid vom
07.01.1988 endete. Hierbei wurden folgende Zeiten festgestellt: 02.08.1954 â��
10.09.1960: Erstattung von BeitrÃ¤gen zur Arbeiterrentenversicherung wegen
Heirat 24.12.1961 â�� 01.04.1962: Ausfallzeit (Schwangerschaft/Mutterschutz,
bezogen auf das 1962 geborene Kind S.) 01.03.1962 â�� 28.02.1963:
Kindererziehungszeit 12.12.1971 â�� 19.03.1972: Ausfallzeit
(Schwangerschaft/Mutterschutz, bezogen auf das 1972 geborene Kind T.)
01.02.1972 â�� 31.01.1973: Kindererziehungszeit ab 01.01.1973: PflichtbeitrÃ¤ge
zur Rentenversicherung der Angestellten (Jahresentgelt von 21.600,00 DM fÃ¼r
1973 = 1.800,00 DM monatlich).

In dem dazugehÃ¶renden Kontospiegel war ein Hinweis auf die Vergabe einer
Versicherungsnummer in der Rentenversicherung der Angestellten am 15.05.1973
enthalten. Aus verfilmten Aktenteilen war ersichtlich, dass nach dem Jahre 1960
auch bei der ehemals zustÃ¤ndigen Landesversicherungsanstalt (LVA) Mittel- und
Oberfranken kein Versicherungskonto fÃ¼r die KlÃ¤gerin gefÃ¼hrt wurde; die LVA
gab vielmehr die noch vorhandene Beitragserstattungsakte und zwei entwertete
Versicherungskarten der Arbeiterrentenversicherung am 18.08.1988 an die
Beklagte ab.

AnlÃ¤sslich weiterer Verwaltungsverfahren bei der Beklagten in den Jahren 1995/96
wegen Nachentrichtung freiwilliger BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Zeit von August 1954 bis
September 1960 und wegen Kindererziehungszeiten/BerÃ¼cksichtigungszeiten gab
die KlÃ¤gerin nebenbei an, sie sei vom 04.02.1962 bis 14.09.1970 im Betrieb ihres
selbstÃ¤ndigen Ehegatten in Teilzeit (ca. 15 Stunden) tÃ¤tig gewesen. Im Jahre
1998 Ã¼bersandte die Beklagte der KlÃ¤gerin den Versicherungsverlauf vom
06.04.1998, der bereits wie der frÃ¼here keine PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine
BeschÃ¤ftigung nach September 1960 bis zum 31.12.1972 enthielt; die KlÃ¤gerin
bestÃ¤tigte mit Schreiben vom 24.07.1998 die Richtigkeit dieses
Versicherungsverlaufs und bat um Rentenauskunft.

Zugleich mit Rentenauskunft erging der streitgegenstÃ¤ndliche Bescheid vom
29.10.1998, mit dem gemÃ¤Ã� Â§ 149 Abs.5 Sozialgesetzbuch Teil VI (SGB VI)
rentenerhebliche Zeiten bis zum 31.12.1991 verbindlich festgestellt werden sollten.
Hiergegen erhob die KlÃ¤gerin Widerspruch und machte nach Aktenlage erstmals
Beitragszeiten als BÃ¼rohilfe vom 01.10.1960 bis 14.09.1970 in der Einzelfirma
ihres Ehemannes K. H. sowie vom 15.09.1970 bis 31.12.1972 im Betrieb Auto H.
GmbH geltend mit der Ã�uÃ�erung: "Sollten die Arbeitszeiten vor 1971 nicht mehr
zur Anrechnung kommen kÃ¶nnen, so wird um eingehende KlÃ¤rung des
Sachstandes hierzu, also eventuell um Ã�bersendung einer Kopie eines
Befreiungsantrages oder Bescheides gebeten. Ansonsten wird auf die ErklÃ¤rungen
des Steuerberaters und der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) hingewiesen".
Laut beigelegtem Schreiben des Steuerberaters Dr.F. vom 31.01.1991 soll von ca.
1960 an eine BeschÃ¤ftigung der KlÃ¤gerin als kaufmÃ¤nnische Angestellte im
Betrieb des Ehemanns bestanden haben und eine Abmeldung der KlÃ¤gerin bei der
AOK zum 14.09.1970 (Einzelfirma) und eine Anmeldung zum 15.09.1970 (GmbH)
vorliegen; wÃ¤hrend der gesamten Zeit seien Gehalt bezahlt und die gesetzlichen
AbzÃ¼ge an die AOK E. abgefÃ¼hrt worden. Nach einem weiterhin vorgelegten
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Schreiben der AOK Mittelfranken vom 22.04.1991 mit einer Kopie der dortigen
Karteikarte als angeblich allein noch vorhandene Unterlage ist zum Arbeitgeber K.
H. GmbH (spÃ¤ter korrigiert auf Auto H. GmbH) vermerkt, dass die KlÃ¤gerin erst
am 12.09.1972 rÃ¼ckwirkend zum 15.09.1970 mit der BeschÃ¤ftigung "Mithilfe"
angemeldet worden war. Unter dem 22.09.1972 erfolgte eine Berichtigung dieser
Anmeldung erst zum 01.03.1971 als "BÃ¼rohilfe" und gleichzeitig eine Abmeldung
zum 31.12.1971, weiterhin unter gleichem Datum eine Anmeldung zum 27.03.1972.
Die Abmeldung zum 31.12.1972 erfolgte dann am 07.05.1973. Vermerkt ist
weiterhin auf der RÃ¼ckseite der Karteikarte, dass ein Mutterschaftsgeld
(Pauschale von 100,00 DM sowie 14,88 DM kalendertÃ¤glich fÃ¼r die Zeit vom
01.01. bis 20.03.1972) geleistet worden ist.

Nach den im Jahre 1989 verfilmten Unterlagen der Beklagten, die diese dann in
Kopie zur Versichertenakte nahm, war eine Versicherungskarte Nr.2 der
Arbeiterrentenversicherung mit Erstattungsvermerk vorhanden, weiterhin eine
Schriftwechselkarte mit zwei EintrÃ¤gen:

1. Eingang: SchriftstÃ¼ck vom 04.06.1967 betreffend Befreiungsantrag Art.2 Â§ 1
Abs.2 RVÃ�ndG Ausgang: Befreit 02.08.1967 2. Eingang: Ersuchen der AOK
Mittelfranken vom 19.08.1972 Ausgang: Widerruf entfÃ¤llt, da Befreiung nur unter
ihren Voraussetzungen gilt 14.09.1972.

Auf eine Anforderung der Beklagten bei der KlÃ¤gerin wegen Vorlage des
Befreiungsbescheides vom 02.08.1967 Ã¤uÃ�erte diese, es sei schon
ungewÃ¶hnlich, dass man sich auf Fakten stÃ¼tze, die man gar nicht besitze. Nach
den vorgelegten Unterlagen seien die Versicherungszeiten von 1960 bis 1972
anzuerkennen. Zum Nachweis ihrer Krankenversicherung legte sie eine
Bescheinigung des M. Vereins Krankenversicherung a.G. vom 02.06.1999 vor, aus
der sich ergibt, dass eine private Krankheitskostenversicherung im Sinne einer
Vollversicherung seit 01.12.1960 und weiterhin bestand. Eine Anfrage der
Beklagten bei der AOK Mittelfranken beantwortete diese mit Schreiben vom
11.11.1999 dahingehend, dass nach der ihr vorliegenden Mitgliederkarte die
KlÃ¤gerin vom 01.03. 1971 bis 31.12.1972 bei der Auto H. GmbH beschÃ¤ftigt und
als kranken-, renten- und arbeitslosenversicherungspflichtig gemeldet gewesen sei;
Entgelte lÃ¤gen nicht vor. Ob in der Zeit vom 01.10.1960 bis 28.02.1971
RentenversicherungsbeitrÃ¤ge abgefÃ¼hrt worden seien, kÃ¶nne von hier aus
nicht beurteilt werden. Hierzu sei zu bemerken, dass nach der seinerzeitigen
Rechtslage Krankenversicherungspflicht bei der BeschÃ¤ftigung beim Ehemann
nicht bestanden habe (Â§ 175 der Reichsversicherungsordnung â�� RVO -). In
FÃ¤llen, in denen nur Renten- und Arbeitslosenversicherungspflicht bestanden
habe, seien keine Aufzeichnungen gefÃ¼hrt worden.

Der von der KlÃ¤gerin eingelegte Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid
vom 09.02.2000 zurÃ¼ckgewiesen, weil keine Beitragszeiten vorlÃ¤gen. GemÃ¤Ã�
Â§ 4 Abs.1 Nr.2 des Angestelltenversicherungsgesetzes (AVG) habe bei
BeschÃ¤ftigung beim Ehegatten bis zum 31.12.1966 Versicherungsfreiheit in der
Rentenversicherung bestanden. Ab 01.01.1967 hÃ¤tten sich mitarbeitende
Ehegatten von der nunmehr bestehenden Rentenversicherungspflicht befreien
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lassen kÃ¶nnen. Die KlÃ¤gerin habe am 04.06.1967 einen Befreiungsantrag
gestellt, dem mit Bescheid vom 02.08.1967 stattgegeben worden sei. Demnach
habe in der Zeit vom 01.01.1967 bis 31.12.1972 Befreiung in der
Rentenversicherungspflicht vorgelegen.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren machte die KlÃ¤gerin die Zeit vom 01.10.1960
bis 31.12.1972 als Beitragszeit geltend und trug vor, ihr sei eine Befreiung
unbekannt. Sie kÃ¶nne nicht nachvollziehen, warum eine Streichung der
Anmeldung bei der AOK zum 15.09.1970 erfolgt sei bzw. auf den 01.03.1971
umgeÃ¤ndert worden sei. Ab 15.09.1970 sei sie im Ã�brigen nicht bei ihrem
Ehemann, sondern bei der GmbH beschÃ¤ftigt gewesen. Sie legte u.a. einen
Handelsregisterauszug vor, aus dem ersichtlich ist, dass eine K. H. GmbH am 15.09.
1970 und eine Auto H. GmbH am 02.10.1972 eingetragen worden ist, weiterhin eine
AnmeldebestÃ¤tigung der AOK Mittelfranken vom 12.09.1972, dass die KlÃ¤gerin
heute als Arbeitnehmerin und Pflichtmitglied zur AOK mit Eintrittsdatum 15.09.1970
angemeldet worden ist, weiterhin eine (nicht vollstÃ¤ndig kopierte) BestÃ¤tigung
der AOK vom 12.09.1972, dass "der umseitig genannte Arbeitnehmer heute als
beitragspflichtig zur Arbeitslosen- und zur Rentenversicherung oder nur zur
Rentenversicherung oder nur zur Arbeitslosenversicherung abgemeldet worden ist".

Die Beklagte legte den Rentenbescheid vom 12.09.2000 vor, aus der die
GewÃ¤hrung einer Altersrente fÃ¼r Frauen an die KlÃ¤gerin ab 01.11.2000
ersichtlich ist.

Ermittlungen des Sozialgerichts bei der AOK Mittelfranken ergaben, dass in deren
Archiv noch der dort am 20.08.1969 eingegangene Bescheid der Beklagten vom
02.08.1967 Ã¼ber die Befreiung von der Versicherungspflicht wÃ¤hrend der
BeschÃ¤ftigung bei dem Ehegatten mit Wirkung ab 01.01.1967 vorhanden war. Die
AOK bemerkte hierzu, diese Befreiung habe nur fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung bei dem
Ehegatten gegolten und nicht fÃ¼r das BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis bei der Auto H.
GmbH; warum das Eintrittsdatum bei der Auto H. GmbH vom 15.09.1970 auf den
01.03.1971 berichtigt worden sei, kÃ¶nne von hier aus nicht geklÃ¤rt werden;
denkbar wÃ¤re es z.B., dass die GmbH erst zum 01.03.1971 eingetragen worden
sei.

Die KlÃ¤gerin legte an neu aufgefundenen Unterlagen Folgendes vor:

1. Eine Bescheinigung der AOK Mittelfranken vom 15.03.1973 "fÃ¼r Zwecke der
Rentenversicherung" darÃ¼ber, dass eine rentenversicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit durch Schwangerschaft/Wochenbett (nicht durch
Krankheit, Unfall, ArbeitsunfÃ¤higkeit) vom 01.01. bis 20.03.1972 unterbrochen
worden sei.

2. Eine Mitgliedsbescheinigung der AOK Mittelfranken vom 20.01. 1988 Ã¼ber eine
Mitgliedszeit vom 01.03. bis 31.12.1971, eine Zeit der Schwangerschaft vom 01.01.
bis 20.03.1972 und eine Mitgliedszeit vom 27.03.bis 31.12.1972 mit dem Vermerk,
dass Unterlagen vor dem 01.03.1971 nicht vorlÃ¤gen und Angaben Ã¼ber
BeitragshÃ¶he bzw. BeitragszeitrÃ¤ume nicht mehr gemacht werden kÃ¶nnten.
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3. Ein Schreiben der AOK Mittelfranken vom 03.05.1973 mit dem Inhalt, dass die
KlÃ¤gerin wegen Anhebung der monatlichen VergÃ¼tung auf 1.800,00 DM seit
01.10.1972 ab dem 01.01.1973 nicht mehr krankenversicherungspflichtig sei und
nach AnkÃ¼ndigung des SteuerbevollmÃ¤chtigten Dr.F. eine Ummeldung von der
Gruppe "D" nach "0" mit Wirkung ab 01.01.1973 erfolgen werde.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 10.05.2001 erklÃ¤rte die KlÃ¤gerin, sie
kÃ¶nne sich nicht erinnern, dass sie im Dezember 1995 angegeben habe, in der
Zeit vom 04.02.1962 bis 14.09.1970 ca. 15 Stunden in Teilzeit gearbeitet zu haben.
Ebenso wenig kÃ¶nne sie sich daran erinnern, ob ihre VollzeitbeschÃ¤ftigung auf
eine TeilzeitbeschÃ¤ftigung reduziert worden sei. Lohnunterlagen oder
Versicherungsunterlagen habe sie nicht mehr. Der als Zeuge einvernommene
Ehemann gab an, die Ehefrau sei vom 01.10.1960 bis 14.09.1970 in der Einzelfirma
als "MÃ¤dchen fÃ¼r alles" beschÃ¤ftigt gewesen, anschlieÃ�end in der GmbH, hier
im kaufmÃ¤nnischen Bereich. Er kÃ¶nne nicht sagen, ob im streitigen Zeitraum
RentenversicherungsbeitrÃ¤ge konkret abgefÃ¼hrt worden seien; Dr.F. sei mit der
ordnungsgemÃ¤Ã�en Abwicklung beauftragt gewesen. Der als Zeuge
einvernommene Dr.F. gab an, die KlÃ¤gerin sei bei ihrem Ehemann ca. von 1960 bis
1995 als kaufmÃ¤nnische Angestellte beschÃ¤ftigt gewesen. Seiner Erinnerung
nach seien die notwendigen SozialversicherungsbeitrÃ¤ge abgezogen worden, er
kÃ¶nne aber nicht sagen, ob dies im streitigen Zeitraum auch der Fall gewesen sei.
Er wisse auch nicht, warum das Datum des Eintritts in die AOK zum 15.09.1970 auf
den 01.03.1971 berichtigt worden sei. Er verfÃ¼ge Ã¼ber keine Unterlagen aus
dieser Zeit wie Lohnunterlagen, Steuerunterlagen, Versicherungsunterlagen mehr.
Er wisse auch nicht, ob bezÃ¼glich des fraglichen Zeitraums die Ausstellung einer
Versicherungskarte beantragt worden sei.

Das Sozialgericht wies die Klage mit Urteil vom 10.05.2001 ab, weil die geltend
gemachten Beitragszeiten weder nachgewiesen noch glaubhaft gemacht worden
seien. Die Vorschrift des Â§ 199 Satz 1 SGB VI (Vermutung der wirksamen
Entrichtung fÃ¼r BeitrÃ¤ge bei ordnungsgemÃ¤Ã�er Meldung von
BeschÃ¤ftigungszeiten beim RentenversicherungstrÃ¤ger) komme vorliegend schon
deswegen nicht zur Anwendung, weil dies nur fÃ¼r die Zeit ab 01.01.1973
(Meldungen nach der 2. DEVO/2. DÃ�VO) gelte. Ebenso scheide die Anerkennung
der streitigen Zeit als Beitragszeit gemÃ¤Ã� Â§ 203 Abs.1 und Abs.2 SGB VI
(Glaubhaftmachung der Beitragszahlung) aus, weil diese Vorschrift ebenfalls nur
fÃ¼r die Zeiten ab 01.01.1973 mit EinfÃ¼hrung des Meldeverfahrens gelte. Das
Klagebegehren sei auch nicht gemÃ¤Ã� Â§ 286 Abs.5 SGB VI oder Â§ 286 Abs.6 SGB
VI i.V.m. Â§ 203 Abs.2 SGB VI begrÃ¼ndet. Danach kÃ¶nne fÃ¼r Zeiten vor dem
01.01.1973 eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung gegen Arbeitsentgelt und
die Zahlung entsprechender BeitrÃ¤ge fÃ¼r diese BeschÃ¤ftigung glaubhaft
gemacht werden; es sei jedoch nicht Ã¼berwiegend wahrscheinlich, dass BeitrÃ¤ge
fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung der KlÃ¤gerin im Zeitraum 01.10.1960 bis 31.12.1972
entrichtet worden seien. Bis zum 31.12.1966 sei die KlÃ¤gerin wegen
BeschÃ¤ftigung bei ihrem Ehegatten versicherungsfrei, fÃ¼r die Zeit danach bis
zum 14.09.1970 versicherungsfrei aufgrund der von der Beklagten
ausgesprochenen Befreiung gewesen. Vom 15.09.1970 bis 31.12.1972 habe
wÃ¤hrend der Zeit der BeschÃ¤ftigung der KlÃ¤gerin bei der GmbH zwar
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Rentenversicherungspflicht bestanden, die tatsÃ¤chliche Entrichtung von
RentenversicherungsbeitrÃ¤gen sei jedoch nicht Ã¼berwiegend wahrscheinlich. Die
Mitgliedskarte der AOK Mittelfranken lasse keine RÃ¼ckschlÃ¼sse auf die
tatsÃ¤chliche Entrichtung von RentenversicherungsbeitrÃ¤gen zu, die
einvernommenen Zeugen hÃ¤tten keine sachdienlichen Angaben mehr machen
kÃ¶nnen. Versicherungsunterlagen wie eine Versicherungskarte oder eine
Lohnsteuerkarte seien ebenfalls nicht mehr vorhanden.

Mit dem Rechtsmittel der Berufung macht die KlÃ¤gerin nur noch geltend, die Zeit
vom 15.09.1970 bis 31.12.1972 sei als Beitragszeit "anzuerkennen", d.h.
festzustellen und bei der RentengewÃ¤hrung anzurechnen. Sie ist der Auffassung,
diese Zeit sei aufgrund der bisher vorgelegten Unterlagen und ZeugenerklÃ¤rungen
glaubhaft, und legt weiterhin Folgendes vor:

1. Schreiben der AOK Mittelfranken an die Firma K. H. GmbH vom 24.07.1972:
Hierin wird das Ergebnis der PrÃ¼fung der VersicherungsverhÃ¤ltnisse der beiden
GmbH-Gesellschafter, K. H. (Anteil 51 %, zugleich GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer) und I. H.
(Anteil 49 % und Angestellte), mitgeteilt. Versicherungspflicht des beherrschenden
Gesellschafters K. H. bestehe nicht; demgegenÃ¼ber unterliege dessen Ehefrau ab
dem 15.09.1970 fÃ¼r die Dauer der entlohnten BeschÃ¤ftigung der Arbeitslosen-
und auch Krankenversicherungs- pflicht. FÃ¼r sie komme die Beitragsgruppe "G, M"
in Betracht; die entsprechenden Formulare fÃ¼r die Ummeldung seien beigefÃ¼gt
mit der Bitte um AusfÃ¼llung und ZurÃ¼cksendung.

2. Schreiben der AOK Mittelfranken an die Kurt H. GmbH vom 14.08.1972: Unter
Bezugnahme auf ein Telefonat mit Dr.F. ergeht der Hinweis, dass der von der
Beklagten ergangene Befreiungsbeschluss vom 02.08.1967 mit der GrÃ¼ndung der
GmbH gegenstandslos geworden sei. Neben den BeitrÃ¤gen zur Kranken- und
Arbeitslosenversicherung seien ab 15.09.1970 auch BeitrÃ¤ge zur Angestellten-
Rentenversicherung nachzuentrichten.

3. Schreiben der AOK Mittelfranken vom 12.09.1972: Die AOK beanstandet, dass die
angeforderten Ummeldungen fÃ¼r die KlÃ¤gerin noch nicht eingereicht worden
seien, und teilt mit, dass deswegen heute Meldungen von Amts wegen erstellt
worden seien; die Rechnung Ã¼ber die Beitragsnachforderung gehe in den
nÃ¤chsten Tagen zu.

4. Ehegatten-Arbeitsvertrag vom 01.12.1966 Ã¼ber die BeschÃ¤ftigung der
KlÃ¤gerin ab 01.12.1966 mit BuchfÃ¼hrungs- und BÃ¼roarbeiten sowie Verkauf im
GeschÃ¤ft bei einem Gehalt von 500,00 DM.

5. Ã�nderungsvertrag ("ErgÃ¤nzung zu Â§ 2 Gehalt") vom 29.09.1972 zum
Arbeitsvertrag vom 01.12.1966: Ab 01.10.1972 betrage das Gehalt 1.800,00 DM,
damit seien auch Ã�berstunden abgegolten.

Die Beklagte vertritt hierzu die Ansicht, die tatsÃ¤chliche AbfÃ¼hrung von
BeitrÃ¤gen zur Rentenversicherung sei nicht glaubhaft gemacht worden. Die
AnkÃ¼ndung einer Beitragsforderung reiche vorliegend nicht aus, weil die
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KlÃ¤gerin zwar die dementsprechenden SchriftstÃ¼cke vorgelegt habe, nicht aber
die erheblich bedeutsameren Unterlagen wie z.B. die Beitragsrechnung der AOK
oder den Nachweis fÃ¼r die tatsÃ¤chliche Zahlung der BeitrÃ¤ge, die nicht mehr
existent oder auffindbar sein sollen.

Die KlÃ¤gerin beantragt, das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 10.05.2001,
den Bescheid der Beklagten vom 29.10.1998 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 09.02.2000 sowie den Bescheid vom 12.09.2000
abzuÃ¤ndern und die Beklagte zu verurteilen, die Zeit vom 15.09.1970 bis
31.12.1972 als Beitragszeit festzustellen und hÃ¶here Altersrente unter Anrechnung
dieser Zeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Dem Senat lagen zur Entscheidung die Streitakten beider RechtszÃ¼ge vor. Zur
ErgÃ¤nzung des Tatbestandes, insbesondere hinsichtlich des Vortrags der KlÃ¤gerin
und der von ihr vorgelegten sowie bei der Beklagten vorhandenen Unterlagen fÃ¼r
die Zeit von 1970 bis 1972, wird auf die Prozessakten und auf die von der Beklagten
beigezogene Rentenakte Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung (Â§Â§ 143 ff., 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -) ist zulÃ¤ssig und Ã¼berwiegend begrÃ¼ndet.

Der Senat sah es aufgrund der Unterlagen im Rentenverfahren und
erstinstanzlichen Rechtsstreit bei BerÃ¼cksichtigung der zusÃ¤tzlichen, in der
Berufungsinstanz beigebrachten Unterlagen fÃ¼r wahrscheinlich an, dass die
KlÃ¤gerin vom 01.03. bis 31.12.1971 und vom 27.03.1972 bis 31.12.1972 eine
versicherungspflichtige TÃ¤tigkeit ausÃ¼bte und entsprechend einem monatlichen
Entgelt von 500,00 DM (Zeitraum 01.03. bis 31.12.1971 und 27.03. bis 30.09.1972)
bzw. 1.800,00 DM (Zeitraum 01.10. bis 31.12.1972) PflichtbeitrÃ¤ge zur
Rentenversicherung der Angestellten abgefÃ¼hrt worden sind. Allein diese Zeiten
sind nach PrÃ¼fung durch die Einzugsstelle â�� AOK Mittelfranken â�� in die
Mitgliedskartei eingetragen.

Eine BeschÃ¤ftigung war damals bei einem monatlichen Entgelt von 500,00 DM
(und auch 1.800,00 DM) versicherungspflichtig nach Â§ 3 Abs.1 Nr.3 AVG
("Angestellte â�¦, insbesondere auch BÃ¼roangestellte, soweit nicht ausschlieÃ�lich
BotengÃ¤nge, Reinigungs- und AufrÃ¤umungsarbeiten"). Versicherungsfreiheit
wegen geringfÃ¼giger NebenbeschÃ¤ftigung gemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs.2 AVG lag nicht
vor, weil ein monatliches Entgelt von 500,00 DM die maÃ�gebende Grenze, ein
Achtel der fÃ¼r MonatsbezÃ¼ge geltenden Beitragsbemessungsgrenze (Â§ 112
Abs.2 AVG â�� Beitragsbemessungsgrenze 1970 bei 1.800,00 DM, 1971 bei
1.900,00 DM und 1972 bei 2.100,00 DM) Ã¼berstieg.

Ein ab 01.01.1967 mÃ¶glicher Befreiungstatbestand, die BeschÃ¤ftigung bei einem
Ehegatten, war wÃ¤hrend der BeschÃ¤ftigung bei der GmbH als juristische Person
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nicht gegeben. Die von der KlÃ¤gerin bestrittene und durch den von der AOK im
Jahre 1969 oder spÃ¤ter archivierten Befreiungsbescheid der Beklagten vom 02.08.
1967 nachgewiesene Befreiung von der Versicherungspflicht in der
Angestelltenversicherung wÃ¤hrend einer BeschÃ¤ftigung beim Ehegatten (Art.2 Â§
1 Zweites Rentenversicherungs-Ã�nderungsgesetz) bestand nur bis zum
14.09.1970. Ein Widerruf der Befreiung durch die Beklagte ist nicht erfolgt, war aber
auch nicht notwendig. Der Widerruf der Befreiung bei Wegfall der Voraussetzungen
war damals vom Gesetz nur bei vorausgehender Befreiung von Beamten sowie
Arbeitnehmern im Ã¶ffentlichen Dienst mit Recht auf lebenslÃ¤ngliche Versorgung
vorgesehen (Â§ 7 Abs.4 AVG); im Ã�brigen galt die Befreiung nicht generell und war
von vornherein beschrÃ¤nkt auf den umschriebenen konkreten Tatbestand, hier die
BeschÃ¤ftigung beim Ehegatten.

Ein versicherungspflichtiges monatliches Entgelt von 500,00 DM bis 30.09.1972 und
1.800,00 DM ab 01.10.1972 erscheint aufgrund des von der KlÃ¤gerin vorgelegten
Arbeitsvertrags und des Ã�nderungsvertrags glaubhaft. Das ab 01.10.1972 auf
1.800,00 DM monatlich erhÃ¶hte Arbeitsentgelt ergibt sich auch aus dem Schreiben
der AOK vom 03.05.1973 und wurde dort vom Arbeitgeber zur Festsetzung der
BeitragshÃ¶he in der Rentenversicherung und zum Zwecke der Befreiung von der
Krankenversicherungspflicht angegeben. Vorausgehend war von einem glaubhaften
Entgelt von 500,00 DM auszugehen. FÃ¼r die Behauptung der KlÃ¤gerin von einem
sukzessiv im Laufe der Jahre seit 1966 erhÃ¶hten Entgelt sind nicht die geringsten
Anhaltspunkte vorhanden; insbesondere konnte sie nicht einen zwischenzeitlichen
Ã�nderungsvertrag vorlegen. AuÃ�erdem ergibt die aus der Mitgliedskarte der AOK
ersichtliche Berechnung des Mutterschaftsgeldes fÃ¼r Januar bis MÃ¤rz 1972 mit
einem Pauschbetrag von 100,00 DM und einem weiteren Betrag von 1.190,40 DM
(14,88 DM kalendertÃ¤glich fÃ¼r 80 Tage) ein mutmaÃ�liches monatliches
Bruttoentgelt von 500,00 DM. Das Mutterschaftsgeld wurde nach einem Hinweis in
der Mitgliedskartei gemÃ¤Ã� Â§ 200 RVO a.F. bemessen. GemÃ¤Ã� Â§ 200 Abs.2
Satz 1 RVO a.F. war das Mutterschaftsgeld, wenn bei Beginn der Schutzfrist ein
ArbeitsverhÃ¤ltnis bestand, zu berechnen nach dem um die gesetzlichen AbzÃ¼ge
verminderten durchschnittlichen kalendertÃ¤glichen Arbeitsentgelt (30 Tage pro
Monat) der letzten drei abgerechneten Kalendermonate. Dies ergibt einen
monatlichen Nettobezug von ca. 446,40 DM (14,88 DM x 30 Tage) und bei den
damaligen geringen SozialversicherungsbeitrÃ¤gen einen Lohn von ca. 500,00 DM.

Eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung vom 01.03. bis 31.12.1971 und 27.03.
bis 31.12.1972 ist glaubhaft, ebenso die nachtrÃ¤gliche Entrichtung von
PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r diese Zeit. Hierbei stÃ¼tzt sich der Senat auf die Tatsache,
dass die Einzugsstelle im Jahre 1972 ein PrÃ¼fungsverfahren durchfÃ¼hrte und mit
Nachdruck betrieb, dass eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung mit
Korrekturen in die Mitgliedskartei eingetragen war und dass die AOK (nachtrÃ¤glich)
auch Leistungen (Mutterschaftsgeld) zahlte, wie sie nur bei versicherungspflichtiger
TÃ¤tigkeit gewÃ¤hrt werden; auÃ�erdem hat die AOK in der Zeit nach 1973 eine
entsprechende rentenversicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung 1971/72 mehrmals
bescheinigt. Ein Grund, von der Beitragsforderung abzusehen, z.B.
ZahlungsunfÃ¤higkeit der GmbH (Konkurs) usw., war nicht vorhanden. Der weitere
Gang der Angelegenheit zeigt auch auf, dass der Arbeitgeber von sich aus in der
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Folgezeit â�� ab 01.01.1973 galt das DEVO/DÃ�VO-Verfahren â�� die
RentenversicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r seine Ehefrau abgefÃ¼hrt hat.

Ist die Entrichtung von RentenversicherungsbeitrÃ¤gen fÃ¼r bestimmte
ZeitrÃ¤ume in den Jahren 1971/72 glaubhaft, so ergibt sich andererseits, dass eine
solche vom 15.09.1970 bis 28.02. 1971 und 01.01. bis 26.03.1972 nicht
wahrscheinlich ist. Nach anfÃ¤nglich von der AOK mehr oder minder erzwungener
Meldung der KlÃ¤gerin als Arbeitnehmerin am 12.09.1972 zum 15.09.1970 (ohne
Endzeitpunkt) erfolgte nÃ¤mlich nach vorausgehenden Telefonaten und
Korrespondenz zwischen der Einzugsstelle und dem Arbeitgeber sowie dessen
SteuerbevollmÃ¤chtigten eine weitere Meldung des Arbeitgebers vom 22.09.1972
mit den ArbeitsverhÃ¤ltnissen nur mehr vom 01.03. bis 31.12.1971 und ab
27.03.1972. Die AOK, die eine PrÃ¼fung der VersicherungsverhÃ¤ltnisse ab Eintrag
der GmbH in das Handelsregister am 15.09.1970 vornahm, hat die berichtigten
Angaben des Arbeitgebers schlieÃ�lich auch akzeptiert, worauf die nachtrÃ¤glich
geÃ¤nderten Daten in der Mitgliedsdatei eingetragen wurden; demnach muss auch
davon ausgegangen werden, dass die AOK ihre Beitragsforderung reduzierte und
der Arbeitgeber nur in dem nachtrÃ¤glich zeitlich beschrÃ¤nkten Umfang BeitrÃ¤ge
nachzahlte. Eine weitere Ã�nderung in der Mitgliedskartei ist dann nÃ¤mlich erst
am 07.05.1973 (Ende der Krankenversicherungspflicht ab 01.01.1973 mit Gruppe
"0") eingetragen worden.

Bestand mÃ¶glicherweise durchgehend vom 15.09.1970 bis 31.12. 1972 ein
versicherungspflichtiges ArbeitsverhÃ¤ltnis, so ist dieses jedenfalls vom Arbeitgeber
fÃ¼r bestimmte Zeitabschnitte verneint worden, mÃ¶glicherweise ziel- und
zweckgerichtet im Hinblick darauf, mÃ¶glichst wenige BeitrÃ¤ge zur
Rentenversicherung (und Krankenversicherung) nachzuzahlen und dennoch das
Mutterschaftsgeld in Anspruch zu nehmen. Jedenfalls lassen die am 22.09.1972 der
AOK vom Arbeitgeber nachtrÃ¤glich gemeldeten Daten erkennen, dass der
Zeitraum des Bezugs von Mutterschaftsgeld (das damals noch nicht gezahlt sein
konnte) ausgespart wurde und prÃ¤zise Daten vorgegeben wurden, die bewirkten,
dass die Beitragsforderung fÃ¼r 1970 bis 1972 geringer ausfiel, ab 01.01.1973 bei
(erhÃ¶hten) RentenversicherungsbeitrÃ¤gen wenigstens die
KrankenversicherungsbeitrÃ¤ge entfielen und eine Kompensation auch durch
BegrÃ¼ndung von Rentenanwartschaften und steuerliche Vorteile eintrat. Der
Sachverhalt weist deutlich auf die MÃ¶glichkeit eines "wirtschaftlich
ertragsgerichteten Vorgehens" hin, wobei die KlÃ¤gerin ab 1960 kein Interesse an
einer Versicherungspflicht in der Renten- und Krankenversicherung hatte und â��
bei PrÃ¼fung der AOK aus gegebenem Anlass â�� mehr oder minder
gezwungenermaÃ�en "einschwenkte" und sich dann erst notgedrungen ab 1971
eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung aufbaute, aber wenigstens
durch gÃ¼nstige Gestaltung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses aus der im Jahre 1972
bekannt gewordenen Pflichtversicherung in der Krankenversicherung wieder
ausschied.

Die Wahrscheinlichkeit der Entrichtung von PflichtbeitrÃ¤gen (in der Kranken- und
Rentenversicherung) im Zeitraum von 1960 bis 1972 bestand nur vom 01.03. bis
31.12.1971 und 27.03. bis 31.12.1972 und ergibt sich aus einer chronologischen
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Ã�bersicht der Geschehnisse:

1. 14.11.1961: Erstattung der vom 01.08.1954 bis 30.09.1960 entrichteten
Arbeitnehmeranteile der Rentenversicherung wegen Heirat. (Anmerkung:
Vorrangiges Interesse an spÃ¤terer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
bestand nicht. MÃ¶glicherweise wurde der Erstattungsbetrag fÃ¼r den Aufbau des
Betriebs des Ehemannes benÃ¶tigt.)

2. Ab ca. 1962 (laut frÃ¼heren Angaben der KlÃ¤gerin) BeschÃ¤ftigung in
Einzelfirma des Ehemannes. (Anmerkung: Es bestand Versicherungsfreiheit in der
Rentenversicherung nach Â§ 4 Abs.1 Nr.2 AVG und im Ã�brigen auch in der
Krankenversicherung nach Â§ 175 RVO. Die KlÃ¤gerin verfÃ¼gte bereits Ã¼ber
eine private Krankenvollversicherung seit 1960. BeitragsvorgÃ¤nge bei der
kontofÃ¼hrenden Landesversicherungsanstalt, der Beklagten und der AOK wurden
nicht vermerkt, ebenso wenig hinweisende VorgÃ¤nge wie Vergabe einer neuen
Versicherungsnummer, Ausstellung einer neuen Versicherungskarte usw.)

3. Nach Beginn der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung fÃ¼r
mitarbeitende Ehegatten (01.01.1967) stellte die KlÃ¤gerin am 04.06.1967 Antrag
auf Befreiung und wurde mit Bescheid vom 02.08.1967 befreit. Dieser Vorgang, der
am 20.08.1969 zur Einzugsstelle, der AOK, gelangte, wurde archiviert. (Anmerkung:
Weiterhin ist kein Interesse der KlÃ¤gerin an einer Renten- und
Krankenversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung erkennbar. Eine
Mitgliedskartei wurde von der AOK hÃ¶chstwahrscheinlich deswegen nicht angelegt,
weil Versicherungsfreiheit in der Krankenversicherung gemÃ¤Ã� Â§ 175 RVO a.F.
weiterhin bestand; Â§ 175 RVO a.F. wurde erst mit Wirkung ab 01.01.1971 durch
Art.1 Nr.3 des Zweiten Krankenversicherungs-Ã�nderungsgesetzes vom 21.12.1970
gestrichen mit der MÃ¶glichkeit, Befreiung in der gesetzlichen Krankenversicherung
ab 01.01.1971 zu beantragen. Der Vortrag der KlÃ¤gerin, dass eine Befreiung von
der Rentenversicherung nicht erfolgt sei und dass ihr Ehemann Interesse an der
Entrichtung von RentenversicherungsbeitrÃ¤gen fÃ¼r sie ab 1960 gehabt habe, ist
widerlegt.)

4. Keinerlei VorgÃ¤nge sind bei den Rentenversicherungs- und
KrankenversicherungstrÃ¤gern von 1969 bis Mitte 1972 feststellbar.

5. Mitte des Jahres 1972 erfolgte eine Ã�berprÃ¼fung der ab 15.09.1970
bestehenden GmbH durch die AOK, die ergab, dass Versicherungspflicht der
Gesellschafterin (KlÃ¤gerin) ab 15.09.1970 zumindest in der Arbeitslosen- und
Krankenversicherung bestehen mÃ¼sste. Der Arbeitgeber wurde zur Meldung
aufgefordert (Schreiben der AOK vom 24.07.1972). Mit weiterem Schreiben der AOK
vom 14.08.1972 an den Arbeitgeber wurde auch Rentenversicherungspflicht ab
15.09.1970 festgestellt mit dem Hinweis, dass der vom Arbeitgeber vorgebrachte
Befreiungsbeschluss der BfA vom 02.08.1967 gegenstandslos sei, und der
Arbeitgeber aufgefordert, alle BeitrÃ¤ge zur Sozialversicherung ab 15.09.1970
nachzuzahlen. Gleichzeitig fragte die AOK bei der Beklagten vorsorglich wegen
eines Widerrufs des Befreiungsbescheides vom 02.08.1967 an (vgl. Vermerk in der
Schriftwechselkarte der Beklagten Ã¼ber das Ersuchen der AOK vom 19.08.1972)
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und erhielt von dort unter dem 14.09. 1972 die Mitteilung, dass ein Widerruf nicht
erforderlich sei.

6. Dem Arbeitgeber wurde von der AOK mit Schreiben vom 12.09. 1972 mitgeteilt,
dass die angeforderten Meldungen der Arbeitnehmerin nicht eingereicht und daher
von Amts wegen erstellt worden seien; die Rechnung Ã¼ber die
Beitragsnachforderung (wohl fÃ¼r die Zeit ab 15.09.1970) gehe in den nÃ¤chsten
Tagen gesondert zu. Am 12.09.1972 kamen auch bei der AOK ein Abmeldezettel
(Abmeldung der KlÃ¤gerin zum 14.09.1970) und ein Anmeldezettel (zum
15.09.1970 betreffend die BeschÃ¤ftigung bei der GmbH) ein. Die AOK legte eine
Mitgliedskarte mit Anmeldung der KlÃ¤gerin ("Mithilfe") vom 12.09.1972 zum
15.09.1970 an. Am 22.09.1972 gingen bei der AOK drei VorgÃ¤nge ein, eine
Anmeldung der KlÃ¤gerin als "BÃ¼rohilfe" erst zum 01.03.1971 (Berichtigung), eine
Abmeldung zum 31.12.1971 und eine Anmeldung zum 27.03.1972. (Anmerkung:
Die VorgÃ¤nge belegen eindrucksvoll, dass die ehemaligen pauschal gehaltenen
ErklÃ¤rungen der KlÃ¤gerin und des Steuerberaters Dr.F. , ab 1960 seien
ordnungsgemÃ¤Ã� SozialversicherungsbeitrÃ¤ge entrichtet worden, unwahr sind.
Vielmehr ist erst anlÃ¤sslich eines PrÃ¼fungsvorgangs der AOK aufgedeckt worden,
dass nur bis 1970 Versicherungsfreiheit bzw. Befreiung von der Versicherungspflicht
vorgelegen haben und der neue Arbeitgeber pflichtwidrig keine BeitrÃ¤ge
abgefÃ¼hrt hatte.)

Zur ErklÃ¤rung der Ã�nderung des Eintrittsdatums in die Versicherung vom
15.09.1970 in 01.03.1971 und der Aussparung der Zeit vom 01.01. bis 26.03.1972
bietet sich in erster Linie die Ã�berlegung an, dass eine versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung nicht bestritten werden konnte, aber die nachgeforderten BeitrÃ¤ge
zur Kranken- und Rentenversicherung gemindert werden sollten und ein sich aus
der neuen Lage ergebender Vorteil, ein mÃ¶glicher Anspruch auf Mutterschaftsgeld
gewahrt werden sollte. Statt des einmaligen Mutterschaftsgeldes von 150,00 DM
(Â§ 200b RVO a.F.) war neben einem Pauschbetrag fÃ¼r Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Entbindung (Â§ 198 RVO a.F.: 50,00 DM bis 100,00 DM) ein
Mutterschaftsgeld in HÃ¶he des vor Entbindung bezogenen Nettolohns (Oktober bis
Dezember 1971) zu zahlen, wenn eine Versicherte bei Beginn der Schutzfrist (sechs
Wochen vor Geburt am 23.01.1972) in einem ArbeitsverhÃ¤ltnis stand und in der
Zeit zwischen dem zehnten Monat und dem vierten Monat vor Geburt mindestens
zwÃ¶lf Wochen Versicherungspflicht oder ein ArbeitsverhÃ¤ltnis bestanden hat (Â§
200 Abs.1 RVO a.F.). Bei einer BeschÃ¤ftigung vom 01.03. bis 31.12.1971 waren die
Rahmenfristen gewahrt und konnte das Mutterschaftsgeld nach dem von Oktober
bis Dezember 1971 gezahlten Entgelt berechnet werden. Gleichzeitig war eine
Lohnfortzahlung (bis 31.12.1971) dargelegt; ein Arbeitsentgelt ab 01.01.1972
hÃ¤tte den Anspruch auf Mutterschaftsgeld ruhen lassen (Â§ 200c Abs.2 Satz 1 RVO
a.F.) und zur Zahlung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen in dieser Zeit gefÃ¼hrt.

Eine solche ErklÃ¤rung der am 22.09.1972 gemeldeten BeschÃ¤ftigungsdaten liegt
auf der Hand. Jedenfalls hat die AOK durch Berichtigung ihrer EintrÃ¤ge in der
Mitgliedskartei von einem ab 15.09.1970 (ununterbrochen bestehenden)
VersicherungsverhÃ¤ltnis Abstand genommen und ist lediglich von einer
Beitragspflicht zur Kranken- und Rentenversicherung vom 01.03. bis 31.12.1971
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und 27.03. bis 31.12.1972 ausgegangen. Dementsprechend muss die
Beitragsberechnung und -zahlung erfolgt sein, worauf auch die Entrichtung von
RentenversicherungsbeitrÃ¤gen ab 01.01.1973 (im Mai 1973 erfolgte die
Anforderung eines Sozialversicherungsnachweisheftes) hinweist.

7. Die AOK bescheinigte der KlÃ¤gerin am 15.03.1973 zu Rentenzwecken, dass eine
rentenversicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit in der Zeit vom
01.01. bis 20.03.1972 durch Schwangerschaft unterbrochen gewesen sei, und-
KlÃ¤gerin seit 01.01. 1973 bei einem ab 01.10.1972 bezahlten hÃ¶heren Entgelt
von 1.800,00 DM nicht bestehe. (Anmerkung: Wer die Jahresarbeitsverdienstgrenze
Ã¼berschritt, schied erst mit Ablauf des Kalenderjahres aus der gesetzlichen
Krankenversicherung gemÃ¤Ã� Â§ 165 Abs.5 RVO a.F. aus.) Anzunehmen ist ferner,
dass die AOK erst in der Zeit nach September 1972 das Mutterschaftsgeld
berechnete und zahlte, da das â�� versicherungspflichtige â�� Entgelt, die
AbzÃ¼ge und die ZeitrÃ¤ume der Entgeltzahlung anfangs nicht feststanden und
Mutterschaftsgeld nicht nach Â§ 200b RVO a.F., sondern nach Â§ 200 RVO a.F.
berechnet wurde.)

Gegen die nachtrÃ¤gliche Beitragszahlung fÃ¼r die Jahre 1971/72 sprechen nicht
die geringsten Anhaltspunkte, zumal die GmbH Fortbestand hatte und der
PrÃ¼fvorgang und das Verhalten der AOK aufzeigt, dass sie ernsthaft und
nachhaltig um Beitreibung bemÃ¼ht gewesen ist. Der Einwand der Beklagten, es
fehle der Beleg fÃ¼r eine Einzahlung der BeitrÃ¤ge, erscheint dem Senat
Ã¼berzogen. Denn es geht vorliegend um die Glaubhaftmachung und nicht um den
Nachweis.

8. Unter dem 20.01.1988 stellte die AOK (offenbar im Rahmen eines
KontenklÃ¤rungsverfahrens der Beklagten) die Bescheinigung aus, dass die
KlÃ¤gerin vom 01.03. bis 31.12.1971 und 27.03. bis 31.12.1972 Mitglied gewesen
sei und vom 01.01. bis 20.03.1972 Schwangerschaft bestanden habe. Das
ehemalige und berichtigte Eintrittsdatum 15.09.1970 wurde hier nicht erwÃ¤hnt,
also eine versicherungspflichtige TÃ¤tigkeit vom 15.09.1970 bis 28.02.1971 (bei
Vorhandensein der Mitgliedskarte) von der Einzugsstelle nicht mehr angenommen.
Der in der Bescheinigung vom 20.01.1988 enthaltene Hinweis, dass aufgrund der
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht Unterlagen vor dem 01.03.1971 nicht mehr
vorlÃ¤gen, erscheint jedoch nicht korrekt. Zum einen war bei Vorhandensein der
Mitgliedskarte die Streichung eines Eintrittsdatums vom 15.09.1970 bekannt. Zum
zweiten befand sich im Archiv der AOK der spÃ¤ter aufgefundene
Befreiungsbescheid vom 02.08.1967. Weiterhin ist aus den von der KlÃ¤gerin
eingereichten Schreiben der AOK bekannt, dass eine BeschÃ¤ftigung der KlÃ¤gerin
vor dem 15.09.1970 sehr wohl von der Einzugsstelle gesehen wurde, aber
Versicherungspflicht in der Renten- und Krankenversicherung bis zu diesem
Zeitpunkt verneint wurde. Zudem wÃ¤re bei einer durchgehend
versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung von 1960 oder 1970 bis 1972 ein vor dem
01.03.1971 liegendes Eintrittsdatum in der Kartei vermerkt worden. Aus allem ist zu
schlieÃ�en, dass Unterlagen bis zum Jahre 1960 wahrscheinlich vernichtet worden
waren. Wenn aber Daten von 1960 bis 1970/71 fehlten, lag dies nicht an der
Vernichtung von Unterlagen bei Ablauf des Aufbewahrungszeitraums, sondern
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daran, dass es an der Versicherungspflicht in der Renten- und Krankenversicherung
fehlte und deswegen keine Mitgliedsdaten, die vermerkt werden mÃ¼ssten,
vorhanden gewesen sind.

Entsprechend Erfolg und Misserfolg der Berufung wurden die auÃ�ergerichtlichen
Kosten des Berufungsverfahrens, die der KlÃ¤gerin zu erstatten sind, bemessen (Â§
193 SGG). Von einer Quotelung der auÃ�ergerichtlichen Kosten des
erstinstanziellen Verfahrens hat der Senat abgesehen, weil sie bei den geltend
gemachten Beitragszeiten von 1960 bis 1972 nur zu einem geringen Erfolg des
Rechtsstreits in erster Instanz hÃ¤tte fÃ¼hren mÃ¼ssen; zudem hatte die KlÃ¤gerin
unwahre Angaben gemacht und mit sehr groÃ�er VerspÃ¤tung â�� in zweiter
Instanz â�� weitere Beweismittel vorgelegt.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 01.12.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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